
Vornahme sexueller Handlungen mit einem vierzehn
jährigen Jugendlichen.
Hier sind offensichtlich die Proportionen des strafrecht
lichen Schutzes im StGB-Entwurf verschoben. Wenn 
auch ein so weitreichender Tatbestand, wie ihn Klein
peter und Rosier vorgeschlagen haben, nach allgemei
nen Erfahrungen weder notwendig noch praktisch halt
bar ist, so muß doch zumindest bei den Jugendlichen 
zwischen 14 und 16 Jahren und unter den in § 139 
geregelten Voraussetzungen bei allen Jugendlichen ein 
kompromißloser und allseitiger Schutz vor jeder Art 
des sexuellen Mißbrauchs durch Erwachsene gewähr
leistet werden. Es wäre daher angebracht, in den Tat
beständen der §§ 138 und 139 sexuelle Handlungen über
haupt unter Strafe zu stellen.
Zu Unklarheiten führt m. E. die in § 138 enthaltene 
Einschränkung „unter Ausnutzung der moralischen Un
reife“. Soll damit lediglich generell ausgesagt werden, 
daß mit der Aufnahme sexueller Kontakte zu einem 
Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren dessen noch 
unvollkommen entwickeltes moralisch-ethisches Wert
system mißbraucht wird, dann ist dieser Aufwand 
unnötig, weil ja gerade das der maßgebliche Grund 
dieser Bestimmung ist. Sollen damit jedoch bestimmte 
Fälle erfaßt werden (z. B. wenn die Initiative zum 
sexuellen Geschehen vom Jugendlichen selbst ausging 
oder wenn bei ihm eine gewisse sexuelle Verwahr
losung vorliegt), die die Bestrafung des Erwachsenen 
unzumutbar erscheinen lassen, dann geht die gewählte 
Umschreibung am Wesen der Sache vorbei7. Es ist doch 
kein Zeichen von moralischer Reife, wenn ein Jugend
licher bereits sexuelle Erlebnisse hatte oder gar be
stimmte Verwahrlosungstendenzen aufweist und selbst 
die Initiative zur Aufnahme sexueller Kontakte mit 
einem Erwachsenen ergreift. Im Gegenteil, gerade das 
könnte u. U. der Ausdruck einer besonders krassen 
moralisch-ethischen und sozialen Unreife sein. Es würde 
zweifellos die Klarheit des genannten Tatbestandes 
fördern, wenn die obengenannte Formulierung weg
fiele.
In § 137 Abs. 2 wird mit dem die Tat erschwerenden 
Kriterium „eine erhebliche Schädigung des Kindes“ 
eine Prüfungsanforderung gestellt, die vom Gericht in 
den meisten Fällen nicht zu bewältigen ist. Bekannt
lich treten Schäden eines sexuellen Mißbrauchs bei 
Kindern häufig erst nach längerer Zeit (Spätfolgen) 
auf, sind also zum Zeitpunkt der Untersuchung des 
Geschehens nur selten absehbar. Damit aber bliebe die 
vorgeschlagene Regelung auf die Fälle beschränkt, in 
denen entweder der sexuelle Mißbrauch erst relativ 
spät aufgedeckt und verfolgt wurde, oder aber auf 
solche, in denen eine physische Schädigung des Kindes 
erfolgte. Die oftmals viel weiterreichenden psychischen 
Schäden, die bei Kindesschändungen auftreten können, 
sind nur selten und mittelbar zu erfassen. Es wäre 
daher zu prüfen, ob an dieser Stelle als erschwerendes 
Kriterium nicht zweckmäßiger die besondere Intensität 
der sexuellen Einwirkung in den Tatbestand aufge
nommen werden sollte.
Zur Vornahme sexueller Handlungen in der Öffentlich
keit und zum Geschlechtsverkehr zwischen Verwandten
Nochmaliger Überlegung bedürfen auch die im StGB- 
Entwurf enthaltenen Tatbestände über die Vornahme 
sexueller Handlungen in der Öffentlichkeit (§ 116) und 
über den Geschlechtsverkehr zwischen Verwandten 
(§ 141).
Der Tatbestand des § 116 enthält eine Unklarheit, die 1

1 Ganz abgesehen davon, daß es bei der relativ geringen prak
tischen Bedeutung dieser Fälle einer ausdrücklichen Einschrän
kung des Tatbestandes kaum bedarf, weil die allgemeine Be
stimmung über die strafrechtliche Verantwortlichkeit (§ 2 
Abs. 1) entsprechende Ausschlußmöglichkeiten gewährt und 
eine gerechte Entscheidung möglich macht.

zu grundsätzlichen Irrtümem führen kann. Aus der 
Formulierung geht nicht eindeutig hervor, worauf sich 
die ausdrücklich betonte subjektive Zielstellung der 
Handlung („um sich dadurch geschlechtlich zu erregen 
oder zu befriedigen“) bezieht. Nach der vorgeschlage- 
nen Fassung wären die folgenden beiden Varianten der 
Auslegung möglich:
1. Bestraft wird, wer, um sich sexuell zu erregen oder 
zu befriedigen, sexuelle Handlungen in der Öffentlich
keit in Gegenwart anderer Bürger vornimmt. (Die 
Zielstellung bezieht sich auf die sexuellen Manipula
tionen schlechthin.)
2. Bestraft wird, wer sexuelle Handlungen in der Öffent
lichkeit vornimmt, um sich durch die öffentliche Be
gehung und Gegenwart anderer Bürger sexuell zu 
erregen oder zu befriedigen. (Die Zielstellung bezieht 
sich hier auf die ö f f e n t l i c h e  Vornahme der Mani
pulationen.)
Nach der 1. Variante wären ausnahmslos alle sexuellen 
Handlungen, die von Personen in der Öffentlichkeit 
in Gegenwart anderer Bürger vorgenommen werden, 
mit Strafe bedroht Darunter fielen u. U. bereits be
stimmte Formen des Austausches von Zärtlichkeiten 
zwischen Liebespaaren. Das müßte zweifellos zu irra
tionalen Konsequenzen und damit letztlich zur prak
tischen Unwirksamkeit dieser gesetzlichen Bestimmung 
führen.
Unter die 2. Variante dagegen fielen nur solche sexuel
len Handlungen, bei denen die Öffentlichkeit bzw. An
wesenheit anderer Personen den tatbestimmenden Fak
tor darstellt. Damit wären dann jedoch — ganz abge
sehen von der überaus komplizierten und objektiv 
faktisch unmöglichen Beweisführung auch in diesen 
Fällen — lediglich bestimmte Formen des Exhibitionis
mus zu erfassen. Der in der Öffentlichkeit in Gegen
wart anderer Bürger vorgenommene homosexuelle Ver
kehr zwischen zwei Erwachsenen dagegen fiele schon 
nicht mehr darunter. Das wäre jedoch unverständlich.
Der vorgeschlagene Tatbestand des § 116 soll die Män
gel, die der geltende § 183 StGB enthält und die seiner 
wirksamen Anwendung oftmals entgegenstanden, über
winden. Das ist m. E. jedoch mit der vorliegenden Fas
sung, insbesondere durch die sinnverwirrende Hervor
hebung der Zielstellung der Tat, nicht gelungen. Es 
wäre zweckmäßiger, wenn an Stelle des subjektiven 
Tatziels das Wissen des Täters um die Gegenwart ande
rer Personen in Verbindung mit der Intensität der Ver
letzung des Scham- und Sittlichkeitsgefühls der Werk
tätigen als Abgrenzungskriterium träte. Sö könnte etwa 
folgende Formulierung gewählt werden:

„Wer in Gegenwart anderer Bürger in der Öffent
lichkeit sexuelle Handlungen vornimmt, die das 
Scham- und Sittlichkeitsgefühl der Werktätigen in 
grober Weise verletzen, wird mit ... bestraft.“

Damit würde eine hinreichend exakte Abgrenzung zu 
anderen, nicht mit den Mitteln des Strafrechts zu ahn
denden Moralverstößen ermöglicht und gleichzeitig der 
Zweck dieser Bestimmung deutlicher hervorgehoben 
werden.
Zur Ausgestaltung des § 141 Abs. 1 wäre zu bedenken, 
ob es ausreicht, lediglich Geschlechtsverkehr zwischen 
Verwandten in gerader Linie, nicht aber auch ge
schlechtsverkehrsähnliche Handlungen strafrechtlich zu 
verfolgen. Der Grundgedanke dieses Tatbestandes ist 
der Schutz der gesunden und moralisch sauberen Ent
wicklung der Familie und der Erziehung der in der 
Familie heranwachsenden Kinder. Geschlechtsbeziehun 
gen zwischen blutsverwandten Familienangehörigen 
sind geeignet, die Familie in gröbster Weise zu demo
ralisieren, eine einwandfreie Erziehung minderjähriger 
Familienangehöriger zu vereiteln und die Familie in
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